
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1927/3/18 Os86/27
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1927

Norm

UrhG §91

Rechtssatz

Die Wissentlichkeit des Eingri1es in ein Urheberrecht wird dadurch allein nicht ausgeschlossen, daß dem Eingreifer ein

bestimmter Träger des Urheberrechtes noch nicht bekannt ist.
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